
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	An die
AUTONOME PROVINZ BOZEN
Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften
Amt 1 – Amt für Aufsicht und Beratung
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1
39100 BOZEN

E-Mail: aufsichtsamt@provinz.bz.it
PEC: aufsichtsamt.ufficiovigilanza@pec.prov.bz.it
Tel.: +39 0471 41 11 57 – 0471 41 11 22


	
	

	Antrag um die Bewilligung für öffentliche Veranstaltungen
gemäß Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 13 


	

	A. Antragsteller/in

	

	Vorname: ........................................................
	Zuname ..............................................................................

	geboren am: ..................................................
	in ..........................................................................................

	wohnhaft in der Gemeinde    .......................................................................................................................................................

	Fraktion/Straße ..................................................................................
	Nr. ................................


	
	TTel. ..........................................................


	Handy .....................................................................

	E-Mail .....................................................
	Steuernummer………………

	Mehrwertsteuer…………...........................................

	in seiner/ihrer Eigenschaft als gesetzlicher/e Vertreter/in der Gesellschaft/des Vereins:

………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….




	E-Mail .....................................................……
	Steuernummer
…………………………..
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mehrwertsteuer
………………………………………………


	Der Verein ist im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen mit Dekret Nr…………vom ……………… eingetragen.



	ersucht:



	B.  um die Genehmigung der nachstehenden Veranstaltung:

	

	1. Die Veranstaltung wird in folgenden Gemeinden abgehalten:

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...


	

	

	Ort :   ( z.B. Festplatz..) ……………………………………………………………………………………….


	Fläche der Veranstaltung…………………………………………………………………………………..

	

	Besondere Begebenheiten des Ortes  bzw. Gefahrenquellen:……………………………………………………………………………

	

	Erreichbarkeit:
□ zu Fuß □ öffentliche Verkehrsmittel □ Seilbahn □  organisierter Zubringerdienst  □ Privatauto (Anzahl Parkplätze : …………..)

 □ anderes:  ……………………………………………………………………………………………………………




	2. Veranstaltungszeit

	

	Dauer der Veranstaltung [Tage]:…………………………………………………………………………………..

	

	Datum der Veranstaltung:……………                 Beginn: ……………………              Ende:………………

	

	Datum der Veranstaltung:……………                 Beginn: ……………………              Ende:………………

	

	Datum der Veranstaltung:……………                 Beginn: ……………………              Ende:………………

	


	3. Veranstaltungsart der übergemeindlichen Veranstaltung:

	

	□  nicht wettbewerbsorientierter Sportveranstaltung: Mitteilung (gemäß Art. 1 comma 4/bis LG 13/92)
□ wettbewerbsorientierter Sportveranstaltung (Auto/Moto Rundfahrt): Bewilligung (gemäß Art. 1 comma 2 LG 13/92)
□  andere Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Bezeichnung:……………………………………………………………………………………………………

□ mit Eintritt      □ ohne Eintritt



	Erwartete Besucherzahl:…………………………………………………………………………………...

	

	Das Verweilen von Besucherinnen und Besuchern in gewidmeten Arealen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	4. Strukturen:

	

	Findet die Veranstaltung in dafür vorgesehenen Baulichkeiten statt? Welche?

………………………………………………………………………………………………………………..

	

	□ Zelt              □ Tribüne                □ Bühne

	

	Größe der Struktur:…………………………………………………………………………………………

	

	Weist die Struktur besondere technische Anlagen auf?

.........................................................................................................................................................




	5. Verpflegung und  Sanitäre Anlagen:

	

	Verabreichung von:
□  alkoholfreien Getränken
□  alkoholischen Getränken bis 21°



	
□  alkoholischen Getränken über 21°

	                                  □  Speisen



	Kochvorrichtung betrieben mit:  □  Gas  □  Elektrik  □  anderes: ………………………………………………………………………….

	

	□  Der/die Unterfertigte verpflichtet sich, die Tätigkeitsbeginnmeldung für die Verabreichung von Speisen und Getränken über die Gemeinde an den Sanitätsbetrieb zu richten.


	Sanitäre Anlagen :

	 □ vorhanden    □ nicht vorhanden

	  Anzahl: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..




	7. Brandschutzdienst und Sicherheitsdienst:

	

	□ Ja     □ Nein

	

	□ Feuerwehrdienst     □ eigenes Dienstpersonal

	 

	Anzahl:………………………………………………………………………………………………………



	8.    8. Sanitätsdienst:

	

	□ Ja     □ Nein

	

	 Wer: ………………………………………………………………………………………………………

	 

	Anzahl: ……………………………………………………………………………………………………




Das Verfahren wird gemäß Art. 4 des Landesgesetzes Nr. 17/1993 durch eine ausdrückliche Maßnahme innerhalb einer Frist von 90 Tagen ab dem Eingang des Antrags abgeschlossen, wie im Beschluss der Landesregierung Nr. 147 vom 19. März 2024 vorgesehen.

	C. Anlagen:

	

	□ 2 Stempelmarken zu 16,00 € (befreit, wenn der Verein i.S. des Volontariatsgesetzes eingetragen ist)

□ Bescheinigung über die Freigabe der Veranstaltung (vom GAMES-Portal erstellt)
Die Risikoberechnung in Bezug auf die gesundheitliche Betreuung der Veranstaltung wird nicht mehr anhand eines Papierformblattes, sondern über das vom Südtiroler Sanitätsbetrieb bereitgestellte Portal „Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi (GAMES)‟ erfolgen.

Der Zugang zum GAMES-Portal erfolgt über folgenden Link:
https://games.sabes.it/VPM/vpm/login?returnUrl=%2Fvpm%2Fprocess%2F%2Foverview


	D. Einzuhaltende Antragsfristen:

	Um eine rechtzeitige Ausstellung der Bewilligung garantieren zu können, werden Sie gebeten, die Gesuche:

-  mindestens 60 Tage vor dem Datum der wettbewerbsorientierten oder nicht wettbewerbsorientierten Sportveranstaltung zu hinterlegen.


	E. Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

	Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it  PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des LG 13.5.1992, Nr. 13 (Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen) angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person die Direktorin pro tempore der Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften an ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.
Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: Gemeinden, Staatsverwaltungen. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogene Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt. 

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. 

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung. 

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. 

Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur Verfügung. 

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. 

Die betroffene Person hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen.

Der/die Unterfertigte verpflichtet sich, dem zuständigen Amt unverzüglich jede Änderung der angegebenen Daten mitzuteilen.

Die/Der Unterfertigte erklärt in voller Eigenverantwortung, unter ausdrücklichem Hinweis auf die strafrechtlichen Folgen im Falle falscher Erklärungen sowie der Anfertigung oder Verwendung unrichtiger Urkunden, gemäß den Artikeln 46 und 47 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, sowie Artikel 76 desselben Dekrets, dass die in diesem Ansuchen enthaltenen Angaben und Daten der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.



	

	

	

	
	

	
	

	Datum

................................................
	
	Unterschrift/en
(Wenn das Gesuch nicht digital unterschrieben worden ist, muss die Kopie eines gültigen Ausweises beigelegt werden.)
.....................................................................................................................................................





Marca da bollo € 16,00.-


In caso di marca da bollo digitale apporre il codice identificativo e la data.





OdV, ONLUS, ASD e SSD iscritte al CONI e Enti Terzo Settore 


sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5, Dgls 117/2017












